
 

TuS Hemdingen-Bilsen von 1926 e.V.  
Hygienekonzept Hallensport ab 23. August 2021 
 
 
 Allgemeine Hygieneregeln:  
� In Gebäuden ist grundsätzlich der Mund-/Nasenschutz zu tragen.  

� Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen.  

� Beachten der Husten- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

� Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder Desinfizieren der 
Hände.  

� Im Eingangsbereich steht ein Spender mit Hand-Desinfektionsmittel bereit.  
 
Sportausübung in den Hallen  
� Ist ohne die sonst vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen zulässig.  

� Innerhalb geschlossener Räume dürfen nur folgende Personen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zur Sportausübung eingelassen werden:  
getestete Personen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV (also 3G = geimpft, genesen, getestet),  
 
Für die Durchführung der erforderlichen Kontrolle der Nachweise sind die 
Mannschaftsverantwortlichen verantwortlich. 

 
Aus den Erläuterung der Corona-Bekämpfungsverordnung: … die Anforderungen an den Testnachweis im Sinne von § 
2 Nummer 7 SchAusnahmV (beispielsweise Antigentest unter Aufsicht der Dienstleisterin oder des Dienstleisters und 
Bescheinigung eines Testzentrums). § 4 Absatz 3 Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer von 
PCR-Tests … (im Unterschied zu Antigentests) auf 48 Stunden ausgeweitet wird. Im Übrigen ergibt sich aus der Bezugnahme 
auf die SchAusnahmV, dass Geimpfte und Genesene nach § 7 SchAusnahmV getesteten Personen gleichgestellt sind. 
 

Nutzung der Umkleideräume  
� Die Aufenthaltsdauer in den Umkleideräumen ist auf ein Minimum zu beschränken.  

� In Gebäuden ist grundsätzlich der Mund-/Nasenschutz zu tragen.  

� Es dürfen sich maximal 4 Personen* gleichzeitig in einer Kabine aufhalten.  

� Der Duschraum darf nur von 3 Personen* gleichzeitig betreten werden.  
 
* Gemäß § 8 Absatz 2 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) des Bundes 

vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), werden vollständig Geimpfte oder Genesene nicht mitgezählt.  
� Es ist für eine gute Belüftung zu sorgen. Alle Räume sind während der Nutzung dauerhaft durch Öffnung aller 

Fenster (Kippstellung) zu lüften.  

� Alle Kabinen und WC-Räume werden am Folgetag der Nutzung gereinigt.  
 

Erhebung von Kontaktdaten – bei Nutzung der Halle und/oder Umkleideräume  
Für die Durchführung der erforderlichen Selbst-Erfassung sind die Mannschaftsverantwortlichen verantwortlich.  
� Die Kontaktdaten der Sportler sind immer zu erheben. �
� Der Verein hat die Luca-App eingerichtet. Zur administrativen Entlastung wird diese App zur Erfassung der 

Kontaktdaten genutzt. Die Mannschaftsverantwortlichen bzw. Trainer unterstützen die Sportler bei Bedarf.  
 
 
 Was passiert bei Verstößen?  
� Die Nichteinhaltung kann zum Verweis von dem Sportgelände führen.  
 
 


